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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 069-2023 

Vorstossart: Interpellation 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2023.RRGR.96 

  

Eingereicht am: 14.03.2023 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Patzen (Bern, Grüne) (Sprecher/in) 

 
 

 Ruch (Bern, Grüne) 
Dubler (Bern, Grüne) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Sicherheitsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Fehlende Therapieplätze im Justizvollzug: Was unternimmt der Regierungsrat? 

Mit Urteil 6B_1408/2022 vom 17. Februar 2023 hat das Bundesgericht die Beschwerde eines 

Insassen des Gefängnisses Thorberg gutgeheissen, der trotz gerichtlichen Anordnungen keinen 

Therapieplatz zur Verfügung gestellt bekommen hat. 

Das Bundesgericht hält fest, dass «der Strafvollzug gemäss Artikel 74 StGB die Menschen-

würde achten muss und die Rechte des Gefangenen nur soweit beschränken darf, als der Frei-

heitsentzug und das Zusammenleben in der Anstalt es erfordern. Artikel 74 und 75 StGB schrei-

ben einen auf Wiedereingliederung und Resozialisierung des Insassen ausgerichteten Strafvoll-

zug vor.» 

Dazu gehört auch, dass Therapieplätze zur Verfügung gestellt werden müssen. Das Bundesge-

richt hält dazu fest: «Bei Therapiewilligkeit der Insassen [muss] vom Staat das notwendige the-

rapeutische Setting grundsätzlich zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt grundsätzlich unab-

hängig davon, ob es sich um eine gerichtlich angeordnete Therapie oder um eine «freiwillige 

Therapie» im Strafvollzug handelt.» 

Der Mangel an Therapieplätzen im Berner Justizvollzug sorgte bereits im letzten Mai für Schlag-

zeilen. Offenbar bleibt das Problem bisher ungelöst. 

Der Regierungsrat wird deshalb um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Wie viele Therapieplätze fehlen momentan im Berner Justizvollzug? 

2. Wo liegen die Gründe für den Mangel an Therapieplätzen? 

3. Was hat der Regierungsrat bereits unternommen, um mehr Therapieplätze zur Verfügung 

zu stellen? 

4. Sind weitere Massnahmen geplant? 
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Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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